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12. April 1884.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

INHALT: Das Katasterwesen der Schweiz. (Fortsetzung.) —
Ueber das „Vial". Von A. Foeppl. — Les travaux de dragages du
Port de Cette et les nouveaux procédés pour la construction des jetées
à la mer par M. Merle d'Aubigné, ingénieur à Genève. — Miscellanea:
Neuer Geschwindigkeitsmesser für Locomotiven. Eine ' Strassenbahn
mit Seilbetrieb. Electrische Kraftübertragung. Electrische Locomotiv-
lampen. Ueber die Ausführung des deutschen Reichstagshauses zu

Berlin. Die Honigtnann'sche feuerlose Natron - Locomotive. Stahl¬

schienen von 12 Meter Länge. Eine Locomotive neuer Construction,»

Leuchttburm mit electrischem Licht bei Heil-Gate. Oesterreichischer

Ingenieur- und Architecten-Verein ; Studienreise nach dem Arlberg.
Die electrische Beleuchtung .von Dampfschiffen. Der Bahnhof in
Innsbruck. Schweiz. Bundesgesetz über das Rechnungswesen der Eisenbahn-

gesellscbaften. — Preisausschreiben : Programme de Concours pour
1885 de l'Académie royale de .Belgique. — Nécrologie: f Emil Tilp.
— Vereinsnachrichten.

Das Katasterwesen der Schweiz.
(Fortsetzung.)

Den Impuls zu der 1863 beschlossenen und in einem
Zeitraum von 15 Jahren nach dem polygonometrischen
System durchgeführten Katastervermessung im Canton
Solothurn gab der in den Hypothekenbüchern in Folge der
vielfachen Zu- und Abschreibungen entstandene Wirrwarr^-
welchem durch eine theilweise Bereinigung nicht abgeholfen
werden konnte. Die Erfahrungen in diesem "Canton liefern
einen treffenden Beleg für die Behauptung, dass ein Grundbuch,

nur dann auf die Dauer mit der "Wirklichkeit in Contact

erhalten werden kann, wenn die Nummern der Grundstücke

genau definirt sind, d. h. wenn Recurs auf eine

Landesvermessung mit geometrisch richtiger Grundlage
genommen wird. Dem Grund- und Hypothekenbiich, das in
besonderen Folien den Activ- und Passiv-Zustand der
einzelnen Grundstücke angibt, kommt die grösste Bedeutung
zu. Da aber neben diesem Hauptbuche noch Fertigungs-
protocoll, Hypothekenprotocoll und Hypothekenjournal
geführt werden müssen, so erfordert die Abwickelung der
Kanzleigeschäfte bei diesem complicirten Mechanismus viel
Arbeit und ein verhältnissmässig zahlreiches Personal. Der
Grundsatz der Speeialitat ist strikte durchgeführt. Unter
/Anderem sind sogen. Correal-Hypotheken ausgeschlossen.

Eine von den Eigenthümern und Creditgebern
ausserordentlich geschätzte Grundbuchordnung, bei der namentlich
das Princip der Publicität zur vollsten Geltung gelangt ist,
finden wir in Baselstadt. Das Grundbuch, ausser welchem
keine Kauf-, Pfand- oder Servitutenprotocolle geführt werden,
stützt sich auf die in den Jähren 1857 bis 1859 und 1864
bis 1873 nach dem Polygonarsystem erstellten Elaborate,
und seine Folien theilen sich in zwei Hauptabschnitte, in
das Sachenblatt und das 'Lastenblatt.

In Baselland, welches zwar eine erhebliche Anzahl von
Gemeindevermessungen aufweist, die in dem Zeitraum von
1830 bis 1870 ausgeführt wurden, besteht ein gesetzlicher
Zwang zu einer allgemeinen Parzellarvermessung nicht ;

ebensowenig existiren Grundbücher; denn die Kataster der
Gemeinden können nicht als solche qualificirt werden. *)

Die Ausführung der durch Gesetz von 1846
vorgeschriebenen Vermessung des Cantons Schaffhausen fällt in
die Zeit von 1852 bis 1868. Au^s der Messtischaufnahme

geht der Mangel an durchgreifender Organisation und streng
wissenschaftlicher Behandlung hervor. Dagegen ist das bei
der Vermarkung befolgte System als ein vortreffliches zu

bezeichnen. Das Grundbuch genügt durchaus den

Anforderungen des Hypothekarverkehrs.
Die Cantone Appenzell, St. Gallen, Graubünden, Aargau,

Thurgau haben keine Katastergesetze, welche eine allgemeine
Parzellarvermessung bedingen, erlassen; die Ausführung
der Vermessungen ist in die Facultät der Gemeinden gelegt.
Durch ausgedehnte, sorgfältige Triangulationen zweiter und

dritter Ordnung ist jedoch in den Cantonen Aargau und

*) In diesem Canton treffen wir, so lange er mit Baselstadt

vereinigt war, selbstverständlich die nämlichen Verhältnisse. Schon in den

zwanziger Jahren war eine obligatorische Ausmessung und Katastrirung
des Grundbesitzes angeordnet, das Obligatorium aber nach der Revolution

resp. Lostrennung sistirt und den Gemeinden freigestellt, von sich aus

Vermessungen vornehmen zu lassen. In den Jahren 1830—1870 ist

¦nun auch eine erhebliche Zahl von Gemarkungen vermessen worden,

jedoch nicht nach einheitlichem Verfahren und nicht auf sicherer Grundlage;

auch Veränderungen wurden nicht nachgetragen, so dass die mit

vielen Kosten angefertigten Pläne für die Verwaltung keinen grossen

Werth mehr haben — Vermessungspreise pro Juchart 1 Fr. 70 Cts. bis

3 Fr. 60 Cts.

Thurgau einer systematischen Landesvermessung bedeutend

vorgearbeitet, und es sind auch bereits mehrere Vermessungen

auf dieser Grundlage ausgeführt. Keiner von diesen
Cantonen hat sich bis jetzt dem Grundbuchsystem zugewendet.

Im Canton Tessin ist grundsätzlich die Vermessung und
Schätzung sämmtlicher Liegenschaften durch das Gesetz vom
13. Juli 184s ausgesprochen; von den 265 Gemeinden sind

jedoch nur 180 vermessen und katastrirt. Der Kataster
dient indess nur fiscalischen Zwecken. Kauf und Verkauf,
Errichtung von Pfandrechten finden im Allgemeinen nach

dem Code civil Napoleon statt. Ein Register für
Transscriptionen existirt nicht; zum rechtsgültigen Eigenthums-
übergang genügt ein blosser notarialischer Act.

Den letzten Schritt zu einer trefflichen Hypothekenverfassung

that im Jahr 1882 der Canton Waadt durch
Erlass des Gesetzes über die Inscription der Realrechte
auf Liegenschaften, des Katastergesetzes und Uebergangs-
gesetzes, nach welchen das Princip der Dinglichkeit des

Eigenthums und der Hypothek streng anerkannt und die
Eintragung der Servituten vorgeschrieben wird. In den

neuen Grundbüchern .wird jedem Grundstück zur Aufnahme
seines Activ- und Passiv-Zustandes ein Folio eingeräumt.
Durch genaue Vorschriften ist für die Evidenzerhaltung
dieser Bücher und der neu zu erstellenden Pläne gesorgt.

Von 90 Gemeinden des Cantons Wallis sind nur 15

vermessen und in rationeller Weise katastrirt.
Obwol diese Kataster im Grundverkehr vortheilhaft

verwendet werden könnten, so haben sie, wie die unzuverlässigen

Kataster der übrigen Gemeinden, nur Steuerzwecken

zu dienen und werden im Grundverkehr ignorirt. Eigenthum
kann durch blossen Vertrag übergehen ; • die Transscription
im Grundprotocoll ist nicht vorgeschrieben, dient jedoch
zum Schutze gegenüber Ansprüchen Dritter. Ebenso kann'
die Hypothek Dritten gegenüber nur durch die Einschreibung
behauptet werden.

Der Kataster des Cantons Genf basirt auf einer

genauen Vermessung vom Jahre 1841 und wird im Gegensatz

zu der Organisation von Freiburg und Neuenburg nicht
von den Hypothekarbeamten geführt. Zu beklagen ist nur,
dass das Hypothekarsystem noch nicht auf die Realordnung
gegründet ist.

Diese Darlegung, welche des gebotenen Raumes wegen
auf Vollständigkeit nicht Anspruch machen kann, recapitu-
lirend, finden wir:

Die Dinglichkeit*) des Eigenthums und der Hypothek
ist in fast allen Gesetzgebungen mit mehr oder weniger

*) Die Dinglichkeit der Hypothek wird in dem Gutachten des Justiz-

collegiums des Cantons Baselstadt in folgender lichtvollen Weise begründet :

„Wir benützen den Satz unserer Gerichtsordnung, wonach ein

Gläubiger, wenn ihm Fahrhabe zum Pfand verschrieben worden,
dennoch den Schuldner nicht hindern kann, diese gleiche verschriebene

Fahrhabe später zu veräussern oder einem andern Gläubiger zu

verpfänden und in Besitz zu geben, oder wenn er etwa ausnahmsweise

ihn hindern könnte, wenigstens dann, wenn der Schuldner die Pfandsache

einem andern Gläubiger schon übergeben hat, nichts gegen diesen

andern Gläubiger thun kann, um die Sache an sich zu bringen. Das

heisst nun in der Juristensprache: der Gläubiger habe aus

Pfandverschreibung bloss ein persönliches Recht an den Schuldner, nicht ein

Recht auf die Sache selbst, sei diese, in wessen Händen sie sich auch

befinden möge. Könnte er diesen Griff auf die Sache selbst ausüben,

so hätte er an der Sache ein dingliches Recht, d. h. sein Recht würde

sich nicht allein auf die Person des Schuldners beschränken, sondern

auf dessen Vermögen ausdehnen. Umgekehrt : habe ich mir von meinem

Schuldner das Pfand nicht nur verschreiben lassen, sondern er hat es

mir in meine Hände übergeben, ich habe mir ein Faustpfand erworben,

so kann ich mein Recht an- dieses Pfand festhalten, und vertheidigen
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